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Amtliches DerkündigungsVlatt
!ür de» Amtsdem - Wrleih.

w-chrntlich 1 —2 mal jr aach
Bedarf .

Brzirzspr^s für Eimrlbezug durch die Potz
oder de« Berlog vierteljährlich 1 Mk,

^2 32. Samstag ,
Werordnunq.

(Vom 18 . Aprrl 1916 )
Den Verkauf von Speiseeis im Umher¬

ziehen betr.
Auf Grund der Bundesrats Verordnung vom 25.

September 1915 über die Errichtung von Preis -
prüsungSstellen und die Versorgungsregelung in der
Fassung vom 4 . November 1915 ( Reichs - Gesetzblatt
Seite 607 , 728 ) wird verordnet , war folgt :

8 1 Ter Verkauf von Speiseeis auf öffentlichen
Straßen und Plötzen ist verboten . Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft .

8 2 Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündung in Kraft

Karlsruhe den 18. April 1916
Großh . Ministerium deS Innern

I . A . :
_ ( gez .) Weingärtner _

Mmoiomchiiiig.
Der vorletzte Absatz unserer Bekanntmachung

vom 17 . März 1916 , Höchstpreise für Rind¬
vieh betr . (Staatsanzeiger Nr . 77 vom 18 .
März 1916 ) , erhält folgende Fassung :

Die Gewährung eines höheren Stallpreises
ist nur für besonders hochwertiges Zuchtvieh
mit Genehmigung des Bezirkstierarztes zu¬
lässig. Beim Verkauf von Tieren , die im Zucht¬
buch - einer badischen Zuchtgenossenschaft ein¬
getragen sind , ist auch das Bürgermeisteramt
zur Erteilung der Genehmigung zuständig .
Das Bürgermeisteramt hat vor Erteilung der
Genehmigung den Obmann des Ortsvereins
der Zuchtgenossenschaft zu hören . Die Ge¬
nehmigung darf nur erfolgen , wenn die wei¬
tere Verwendung des Tieres als Zuchttier
feststeht Der genehmigte höhere Preis darf
den tatsächlichen Zuchtwert des Tieres nicht
überschreiten.

8 2.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tag

ihrer Verkündung in Kraft .
Karlsruhe den 22 . April 1916 .

Großh . Ministerium des Innern :
von Bodman

Auzetxnlprcis: Dir tM'voltig « Ze >k eltr
deren Raum 15 Pfx .

Druck und Verleg von Adolf Tust
i« Durlach . — Fernsprecher Nr. L 4 .

6 . Mai 1916.
Höchstpreise für Rindvieh betr.

Wir machen darauf aufmerksam , daß hier¬
nach die festgesetzten Höchstpreise nunmehr nicht
nur für Schlachtvieh , sondern auch beim un¬
mittelbaren Verkauf von Zucht- und Nutzvieh
von Landwirt zu Landwirt gelten und nur
noch die in der Bekanntmachung bezeichnet ^
Ausnahme zugelassen ist .

Durlach den 3 . Mai 1916.
Großherzogliches Bezirksamt .

Die Hundstaxe betr .
Die Besitzer von Hunden werden darauf

hingewiesen , daß bei Vermeiden der einfachen
Taxnachzahlung und der doppelten Taxent -
richtung als Strafe , neben welcher die Ein¬
ziehung der Hunde, für welche die Taxe nicht
rechtzeitig bezahlt wird , angeordnet werden
kann , jeder über sechs Woche« atle Hund iu
der «rüerr Halste des Monats Juni Lei der
Steuereinueßmerei am Hrt des Wohnsitzes
oder des dauernden Ausenthaktes des Ae-
sthers anzumekde « und für -enseköe« gleich¬
zeitig die vorgeschrievene Kare zn ent¬
richten ist.

lieber sechs Wochen alte Hunde , welche nach
diesem Termin bis zum 31 . Mai des nächsten
Jahres in Besitz genommen oder in die Ge¬
meinde eingebracht werden , sind innerhalb
4 Wochen nach der Besitzerlangung bezw Ein¬
bringung , Hunde , welche erst nach dem An-
meldetermm das Alter von sechs Wochen er¬
reichen, innerhalb 4 Wochen nach diesem Zeit¬
punkt anzumelden . Der Besitzer eines Hundes
hat hinsichtlich der Taxe den Rückgriff auf
den Eigentümer .

Die Bürgermeisterämter des Bezirks wer¬
den beauftragt , diese Verordnung noch be¬
sonders in ortsüblicher Weise bekannt zu geben.

Auf Mitteilung des Verzeichnisses Vonseiten
der Steuereinnehmerei nach 8 3 der Vollzugs -
Verordnung vom 5 . Mai 1896 haben die
Bürgermeister sodann nach 8 4 dieser Ver¬
ordnung zu verfahren und hierher zu berichten.
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Wir erwarten , daß der Vorlagetermin mit
dem 1 . Juli pünktlich eingehalten wird .

Ferner ist auch während des Jahres je¬
weils sofort zu berichten, wenn in einem Falle
die gesetzlich vorgeschriebene Anmeldung und
Vertaxung eines Hundes unterbleibt.

Dem Polizeipersonal ist die Ueberwachung
des Vollzuges dieser Vorschriften von neuem
einzuschärfen.

Wir bemerken , daß in den Gemeinden
Durlach und Weingarten die höhere Hunds¬
taxe von 16 zu erheben ist .

Durlach den 28 . April 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Die Einreichung der Gesuche um Be¬
urlaubung , Entlassung und Zurück¬
stellung wehrpflichtiger Personen
betreffend .

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis , daß Reklamations- , Zurückstellungs- und
Urlaubsgesuche aufgrund häuslicher Ver¬
hältnisse für Mannschaften des Feld - und Be¬
satzungsheeres stets an den Zivilvorsitzen¬
den der Ersatzkommission zu richten
sind .

Durlach den 29 April 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Naturalleistungen sür die bewaffnete
Macht betr.

Die Vergütung für Rauhfutter (Fourage) ,
das durch Ankauf der Gemeinden beschafft
werden mußte , beträgt im Amtsbezirk Durlach
für den Monat April 1916 :

für 100 KZ Hafer — Mk. — Pf .
für 100 kg Roggenstroh

Flegeldrusch 6 Mk.
gepreßtes 5 Mk.
loses 5 Mk. 50
Maschinendrusch 5 Mk . 50

für 100 kg sonstiges Stroh
Flegeldrusch
gepreßtes
loses
Maschinendrusch 5 Mk . 50 Pf .

für 100 kg Heu
Wiesenheu

gepreßtes 12 Mk . 00 Pf .
loses 12 Mk . — Pf .

Kleeheu 15 Mk . — Pf .
Durlach den 2 . Mai 1916 .

Großherzogliches Bezirksamt.

Pf .
75 Pf .

Pf.
Pf .
Pf .

Mk. 75 Pf .
Mk. 50 Pf .

6 Mk.
5
5

Regelung - er Fleischversorgung betr.
Berichtigung .

In 8 18 Abs . 3 Satz 1 der Verordnung
des Ministeriums des Innern vom 11 . April
1916 , Regelung der Fleischversorgung betr.
(Gesetzes - und Verordnungsblatt S . 81 und
Amtsblatt Nr . 27 vom 20 . April 1916) , hat
das vorletzte Wort nicht „ Geflügelhändler "
sondern „Geflügelhalter " zu lauten ; ebenso
ist in Absatz 4 Satz 1 daselbst statt „ Geflügel¬
händler" zu setzen : „ Geflügelhalter " .
. Dur lach den 3 . Mai 1916 .

Großherzogliches Bezirksamt.

Bekämpfung der Maul - nnd Klauen¬
seuche betreffend .

In der Gemeinde Gondelsheim ist die
Maul - und Klauenseuche erloschen .

Durlach den 4 . Mai 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Tagesordnung
für die am

Mittwoch den 1« . Mai 1S1 «,
vormittags 9 Uhr , stattfindende

B e z i r k s r a t s - S i tz u n g.
I . Oeffentliche Sitzung :

Verwaltungsrechts st reit i gleiten :
Keine.

N Verwaltungssachen :
1 . Das Gesuch der Schlosser Jakob August

Müller Eheleute in Grötzingen um Er¬
laubnis zum Betrieb der Realgastwirt¬
schaft zum Löwen in Grötzingen .
H . Nicht öffentliche Sitzung :

1 . Unterstützung von Familien der in den
Heeresdienst eingetretenen Mannschaften .

2 . Anträge auf Wochenhilfe während des
Krieges .

3 . Abhör dcr Gemeinderechnungen von Aue ,
Auerbach , GrünwetterSbach und Smgen
für 19 ! 3.

4 . Nbhör der OrtSviehversicherungSanstalten
von Aue und Söllingen sür 1913 und
des Ortsviehverstcherungsvereins von
Langensteinbach für 1913 .

Durlach den 5 Mai 1916
_ Grobherzogliches Bezirksamt ._

Durlach . Handelsregister . Zu Firma :
Ariedr Kiefer , Purlach , wurde eingetragen :
Die Firma ist erloschen . Amtsgericht .
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